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Vorlagen-Nummer 

194/22 
 

Sitzungsvorlage  
 
Beratungsfolge Sitzungsdatum 
 
1. Vorberatung Planungs-, Umwelt- und Bauausschuss öffentlich 02.06.2022 

 
2. Beschlussfassung Rat der Stadt Eschweiler öffentlich 14.06.2022 

 
 
Städtebauförderungsgebiet "Soziale Stadt Eschweiler-West";  
- Richtlinie der Stadt Eschweiler über die Vergabe von Zuwendungen zur Gestaltung von 
privaten Fassaden, Innenhöfen und Freiflächen -; 
hier: Überarbeitung der Richtlinie 
 
Beschlussvorschlag: 
Die überarbeitete Richtlinie der Stadt Eschweiler über die Vergabe von Zuwendungen zur Gestaltung von 
privaten Fassaden, Innenhöfen und Freiflächen (Anlage 1) für Maßnahmen im Städtebauförderungsgebiet 
„Soziale Stadt Eschweiler-West“ wird beschlossen. 
 
 
 
 
 
A 14 - Rechnungsprüfungsamt

Gesehen Vorgeprüft

Datum:

1 2 3 4

 zugestimmt  zugestimmt  zugestimmt  zugestimmt

 zur Kenntnis genommen  zur Kenntnis genommen  zur Kenntnis genommen  zur Kenntnis genommen

 abgelehnt  abgelehnt  abgelehnt  abgelehnt

 zurückgestellt  zurückgestellt  zurückgestellt  zurückgestellt

Abstimmungsergebnis Abstimmungsergebnis Abstimmungsergebnis Abstimmungsergebnis

 einstimmig  einstimmig  einstimmig  einstimmig

 ja  ja  ja  ja

 nein  nein  nein  nein

 Enthaltung  Enthaltung  Enthaltung  Enthaltung
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Sachverhalt: 
 
Die Richtlinie über die Vergabe von Zuwendungen zur Gestaltung von privaten Fassaden, Innenhöfen und 
Freiflächen für Maßnahmen im Städtebauförderungsgebiet „Soziale Stadt Eschweiler-West“ wurde vom Rat der 
Stadt Eschweiler am 29.06.2021 beschlossen (VV 200/21). Die Richtlinie ist mit Bekanntmachung vom 
30.11.2021 in Kraft getreten. Zu Hintergründen und Zielsetzung wird auf die Verwaltungsvorlage VV 200/21 
verwiesen. 
 
Mit der Bearbeitung erster Förderanträge erfolgte auch eine Überprüfung der Regelungsinhalte der 
rechtskräftigen Richtlinie auf ihre zwingende Erforderlichkeit. Um das Antragsverfahren für die Bürger*innen zu 
vereinfachen, sollen durch die Überarbeitung der rechtskräftigen Richtlinie insbesondere die Anforderungen an 
einzureichende Unterlagen und deren Umfang (ehem. Nummer 9.2, jetzt Nummer 8.2 der Richtlinie) auf ein 
durch die Fördergeber vorgegebenes, erforderliches Maß beschränkt werden. 
 
Zusätzlich wurden aus den nachfolgenden Gründen die Nummern 6 und 9.3 vollständig aus der rechtskräftigen 
Richtlinie vom 30.11.2021 gestrichen: 

 Nummer 6 (Besondere Voraussetzung für kommunale und private Immobiliengesellschaften): 
Regelungen für kommunale und private Immobiliengesellschaften sind entbehrlich. Unter anderem ist 
der geforderte Nachweis kein Prüfgegenstand der Förderrichtlinie. Zudem sind kommunale 
Immobiliengesellschaften nicht antragsberechtigt.  

 Nummer 9.3 (Regelungen zur Flächenberechnung von Außenwänden und Dächern):  
Regelungen zur Flächenberechnung sind nicht erforderlich, da es sich um eine anteilsmäßige und nicht 
um eine flächenmäßige Förderung handelt. 

 
Darüber hinaus wurden im Rahmen der Überarbeitung einige redaktionelle Änderungen zugunsten der 
Eindeutigkeit der Regelungen sowie einer zeitgemäßen und einheitlichen geschlechtergerechten Sprache 
vorgenommen.  
 
Die vorgenommenen Änderungen sind in Anlage 2 in einer Gegenüberstellung der rechtskräftigen und der 
überarbeiteten Fassung der Richtlinie verdeutlicht.  
 
Die Verwaltung empfiehlt, die überarbeitete Fassung der Richtlinie der Stadt Eschweiler über die Vergabe von 
Zuwendungen zur Gestaltung von privaten Fassaden, Innenhöfen und Freiflächen (Anlage 1) für Maßnahmen im 
Städtebauförderungsgebiet „Soziale Stadt Eschweiler-West“ zu beschließen.  
 
Die überarbeitete Richtlinie tritt mit anschließender Bekanntmachung in Kraft.  
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Zuwendungsfähig sind nach Punkt 11.2 "Profilierung und Standortaufwertung" der Stadterneuerungsrichtlinien 
des Landes NRW 50 % der anerkannten zuwendungsfähigen Ausgaben (Zuwendungen jedoch höchstens  
25.000 € pro Maßnahme). 
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2021 sind keine Ausgaben und Zuwendungen angefallen. Die in der VV 200/21 dargelegten finanziellen 
Auswirkungen mit einer Gesamtsumme von 800.000 € (zuwendungsfähige Gesamtausgaben) werden 
unverändert für die Jahre 2022-2027 veranschlagt. 
 
 
 2022 2023 2024 2025 2026 2027 gesamt 
Anerkannte 
zuwendungsfähige 
Gesamtausgaben im 
Programmgebiet (100 %)  

 
160.000 € 

 
160.000 € 

 
120.000 € 

 
120.000 € 

 
120.000 € 

 
120.000 € 

 
800.000 € 

Maximale Höhe der 
Zuwendung (50 %) 

80.000 € 80.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 400.000 € 

Davon Zuwendungen  
Bund/Land (40 %) 

64.000 € 64.000 € 48.000 € 48.000 € 48.000 € 48.000 € 320.000 € 

Davon Zuwendungen  
Stadt Eschweiler (10 %) 

16.000 € 16.000 € 12.000 € 12.000 € 12.000 € 12.000 € 80.000 € 

 
 
Im gleichen Zeitraum sind für die Inanspruchnahme von Zuwendungen private Ausgaben in Höhe von insgesamt 
400.000 € nachzuweisen. Die Eigentümer*innen können diesen Zuschuss nur erhalten, wenn sie mindestens die 
Hälfte der erforderlichen Ausgaben tragen. Von dem Zuschuss in max. gleicher Höhe beträgt der Eigenanteil der 
Stadt Eschweiler 20 %, 80 % der Förderung tragen Bund und Land.  
 
Bei dem im Produkt 095110101 – Räumliche Planung und Entwicklung – geführten Sachkonto 52910850  
– Eschweiler-West – wurden seit 2021 entsprechende Haushaltsmittel für die Abwicklung der Maßnahme 
berücksichtigt. Demgegenüber sind im o.g. Produkt im Sachkonto 41412750 LZW Soziale Stadt Eschweiler-West 
Einnahmen aus Landeszuwendungen in der entsprechenden Höhe angemeldet. 
 
 
 
Personelle Auswirkungen: 
Zur Umsetzung dieser Maßnahme aus dem ISTEK Eschweiler-West werden in der Abteilung 610 
Arbeitskapazitäten gebunden.  
 
 
 
Anlagen: 
1. Überarbeitete Fassung der rechtskräftigen Richtlinie Fassade & Hof 
2. Gegenüberstellung der rechtskräftigen und der überarbeiteten Fassung der Richtlinie 



 

 

Überarbeitete Fassung der rechtskräftigen Richtlinie 

Stand: 18.05.2022 

  

Anlage 1 

Richtlinie der Stadt Eschweiler über die Vergabe von Zuwendungen zur  
Gestaltung von privaten Fassaden, Innenhöfen und Freiflächen  
im Städtebauförderungsgebiet „Soziale Stadt Eschweiler-West“  

(Richtlinie Fassade & Hof) 

 

 

Die Stadt Eschweiler fördert mit Unterstützung des Landes Nordrhein-Westfalen und der Bundesre-
publik Deutschland Maßnahmen, die eine Verbesserung der Gestaltung der Fassaden und der Begrü-
nung und Gestaltung von privaten aber öffentlich wirksamen Frei- und Gartenflächen im Zuwendungs-
gebiet Soziale Stadt Eschweiler-West zum Ziel haben. Das Zuwendungsgebiet ist im beigefügten 
Übersichtsplan (Anlage A) dargestellt. Die Anlage ist verbindlicher Teil der Zuwendungsrichtlinie. 

Mit diesem Angebot in Kombination mit einer fachlichen Beratung sollen seitens der öffentlichen Hand 
Anreize geschaffen werden, bauliche und/oder gestalterische Veränderungen im Bestand vorzuneh-
men, die zu einer deutlichen Aufwertung des Erscheinungsbilds des Zuwendungsgebiets Eschweiler-
West beitragen. Die Maßnahme soll insgesamt eine nachhaltige Nutzung der Immobilien stützen und 
Leerstand sowie Mindernutzung entgegenwirken. 

1 Zuwendungszweck, räumlicher Geltungsbereich und Rechtsgrundlagen 

1.1 Die Stadt Eschweiler gewährt mit finanzieller Unterstützung des Landes Nordrhein-Westfalen 
und der Bundesrepublik Deutschland nach Maßgabe dieser Richtlinie Zuwendungen für die 
Herrichtung und Gestaltung von Außenwänden und Dächern sowie für die Entsiegelung, Be-
grünung, Herrichtung und Gestaltung von öffentlich wirksamen Innenhöfen und Freiflächen auf 
privaten Grundstücken im Geltungsbereich des förmlich festgelegten Städtebauförderungsge-
biets „Soziale Stadt Eschweiler-West“ (Anlage A).  

1.2 Zuwendungen werden nach Maßgabe der Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen 
zur Förderung von Maßnahmen zur Stadtentwicklung und Stadterneuerung des Landes NRW 
vom 22.10.2008 (Förderrichtlinien Stadterneuerung 2008), der jeweiligen Zuwendungsbe-
scheide der Bezirksregierung Köln, den Verwaltungsvorschriften zu § 44 der Landeshaushalts-
ordnung i. V. m. Nr. 12 VV LHO und den Richtlinien zur Anteilsfinanzierung gewährt. 

1.3 Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung der Zuwendungen besteht nicht. Über die Zuwen-
dungsanträge entscheidet die Stadt Eschweiler nach pflichtgemäßem Ermessen im Rahmen 
der verfügbaren Haushaltsmittel sowie der ihr vom Land bewilligten Zuwendungen und insofern, 
dass die Gesamtfinanzierung durch die Antragsteller*in nachgewiesen ist. 

1.4 Der Förderzeitraum erstreckt sich vom Tage der Bekanntmachung der Richtlinie bis hin zum 
Auslaufen des Förderzeitraums (zurzeit 31. Dezember 2027). 
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2 Begünstigter Personenkreis/Antragsberechtigte 

2.1 Begünstigt bzw. antragsberechtigt sind natürliche und juristische Personen als Eigentümer*in 
oder sonstige Verfügungsberechtigte. 

2.2 Mieter*innen sind begünstigt bzw. antragsberechtigt, wenn sie die schriftliche Zustimmung der 
Eigentümer*in oder der sonstigen Verfügungsberechtigten vorlegen, dass der hergestellte bau-
liche Zustand für einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren ab Vorlage des Verwendungsnach-
weises bei der Stadt Eschweiler erhalten bleibt und die Antragsteller*in nicht verpflichtet wird, 
den ursprünglichen Zustand nach Auszug wiederherzustellen. 

3 Fördervoraussetzungen 

3.1 Maßnahmen können nur gefördert werden, wenn das Grundstück innerhalb des Geltungsbe-
reichs (Städtebauförderungsgebiet „Soziale Stadt Eschweiler-West“) liegt und die Maßnahme 
dem öffentlichen Raum zugewandt ist. In Ausnahmefällen können Maßnahmen gefördert wer-
den, die nicht direkt dem öffentlichen Raum zugewandt, jedoch außenwirksam sind (Innenhöfe 
und Freiflächen). 

3.2 Die Maßnahmen müssen zu einer wesentlichen und nachhaltigen Verbesserung des Stadtbil-
des sowie des Gewerbe-, Geschäfts- oder Wohnstandortes führen und den Wohn- und Frei-
zeitwert deutlich und anhaltend verbessern. Sie müssen bezüglich der Lage und des Zustandes 
der Gebäude sinnvoll und wirtschaftlich vertretbar sein. Von der Förderung sind Neubauten und 
Maßnahmen, die nur der Instandhaltung dienen, ausgeschlossen. 

3.3 Zuwendungen werden nur gewährt, wenn mit der beantragten Maßnahme noch nicht begonnen 
wurde. 

3.4 Die Maßnahmen müssen allen öffentlichen und privatrechtlichen Vorschriften und Regelungen 
entsprechen. 

3.5 Eine geförderte Gestaltung von privaten Innenhöfen und Freiflächen muss der Öffentlichkeit 
dienen. Zumindest muss die Zugänglichkeit für alle Personen des Gebäudes bzw. der Wohn-
anlage, zu der der Innenhof oder die Freiflächen gehören, sichergestellt sein und die Maß-
nahme muss öffentlich wirksam sein. Mieter*innen sind bei der Planung angemessen zu betei-
ligen.  

3.6 Die Maßnahmen dienen der dauerhaften Verbesserung der Wohn-, Arbeits- und/oder Freizeit-
verhältnisse im Städtebauförderungsgebiet „Soziale Stadt Eschweiler-West“. 

3.7 Die Gesamtfinanzierung der Maßnahme muss nachweislich gewährleistet sein. 

3.8 Die als förderfähig anerkannten Gesamtkosten (einschließlich des Eigenanteils) werden weder 
direkt noch indirekt auf die Mieter*innen umgelegt. 

4 Gegenstand der Förderung 

Gegenstand der Förderung sind die Herrichtung und Gestaltung von Außenwänden und die Begrü-
nung von Dächern sowie die Entsiegelung, Begrünung, Herrichtung und Gestaltung von Innenhöfen 
und Freiflächen auf grundsätzlich privaten Grundstücken im Städtebauförderungsgebiet „Soziale Stadt 
Eschweiler-West“. 
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Zuwendungsfähig sind folgende Maßnahmen: 

4.1 Renovierung und Restaurierung der Fassaden sowie die dazu erforderlichen Vorarbeiten, ins-
besondere das Reinigen, Verputzen und Streichen, der Rückbau von Fassadenverkleidungen 
und die Wiederherstellung ursprünglicher Putz- und Fenstergliederungen, Reparatur und Er-
neuerung von Stuck- und Fassadenornamenten; 

4.2 Künstlerische Gestaltung von Fassaden sowie die dazu erforderlichen Vorarbeiten; 

4.3 Schaffung von öffentlich wirksamen Frei- und Gartenflächen nach der Entsiegelung vormals 
befestigter Flächen, zuwendungsfähig sind hier insbesondere  

 Reaktivierung des Bodens zur gärtnerischen Nutzung,  

 Gärtnerische Anlage und Gestaltung der Freiflächen, 

 Aufwendungen für die Bereitstellung von Gartenland zur Nutzung als Mietergärten; 

4.4 Gestaltung von Freiflächen, Abstandsflächen, (Vor-)Gärten und Zuwegungen, sofern die zuge-
hörigen, den öffentlichen Raum prägenden Fassaden im Zusammenhang mit der Gestaltung 
aufgewertet werden; 

4.5 Begrünung von Dachflächen, Fassaden, Mauern und Garagen einschließlich der dazu notwen-
digen Herrichtung der Flächen; 

4.6 Vorbereitende Maßnahmen wie Entrümpelung, Abbruch von Mauern und störenden Gebäude-
teilen; 

4.7 Nebenkosten (brutto) für eine fachlich zwingend erforderliche Beratung und/oder Betreuung  
(z. B. Planung, Bauleitung) durch eine anerkannte Fachkraft, jedoch keine Verwaltungs- und 
Finanzierungskosten. 

5 Förderbedingungen 

5.1 Die Gewährung von Zuwendungen setzt die Abstimmung der Maßnahmen sowie eine einge-
hende Beratung mit der Stadt Eschweiler oder mit von ihr beauftragten Planer*innen voraus. In 
dieser Abstimmung werden die Gestaltungsziele erarbeitet sowie die bautechnischen Erforder-
nisse geklärt. 

5.2 Ein Objekt wird nur einmal gefördert. 

5.3 Aufgrund rechtlicher Bestimmungen erforderliche Genehmigungen sind vor Bewilligung der Zu-
wendung einzuholen. Der Bescheid über die Bewilligung der Zuwendung ersetzt nicht die nach 
anderen Vorschriften erforderlichen behördlichen Genehmigungen oder Zustimmungen für die 
Maßnahmen. 

5.4 Die Gestaltung der Fassaden muss eine wesentliche Verbesserung des äußeren Erscheinungs-
bildes der baulichen Anlagen gewährleisten und der ursprünglichen architektonischen Formen-
sprache des gesamten Gebäudes entsprechen. Fassadengestaltungen an Baudenkmälern und 
in deren Nahbereich bedürfen der schriftlichen Zustimmung der Unteren Denkmalbehörde.  

5.5 Im Bescheid über die Bewilligung der Zuwendung vorgegebene Farbkonzepte sind einzuhalten. 

5.6 Die Gestaltung von Innenhöfen und Freiflächen soll auf die Bedürfnisse der Bewohner*innen 
der zugehörigen oder angrenzenden Gebäude ausgerichtet sein. Insofern sollen sie vor Maß-
nahmenbeginn beteiligt werden. 
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6 Förderausschluss 

Von der Förderung ausgeschlossen sind: 

6.1 Maßnahmen, die ohne schriftliche Zustimmung der Stadt Eschweiler vor Bewilligung der Zu-
wendung begonnen wurden. Als Beginn ist bereits der Abschluss eines Leistungs- oder Liefe-
rungsvertrages zu werten. Planungsleistungen sind hiervon ausgenommen; 

6.2 Maßnahmen, die der energetischen Ertüchtigung dienen (z. B. Dämmung der Fassaden, Aus-
tausch von Fenstern), für die eine Förderung aus anderen Programmen in Anspruch genommen 
werden kann; 

6.3 Maßnahmen auf Grundstücken mit Gebäuden, die Missstände oder Mängel im Sinne des  
§ 177 Abs. 2 und 3 BauGB aufweisen, die nicht durch Instandsetzung und Modernisierung be-
hoben werden; 

6.4 Gestaltungen oder Nutzungen, die den Festsetzungen eines rechtsverbindlichen Bebauungs-
planes oder anderen Vorschriften (öffentlich-rechtlich, nachbarrechtlich) widersprechen oder 
durch eine Veränderungssperre erfasst werden und eine Ausnahme hiervon nicht zugelassen 
wird; 

6.5 Maßnahmen, die den Belangen des Denkmalschutzes entgegenstehen; 

6.6 Maßnahmen, die aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften oder baurechtlicher Auflagen oh-
nehin erforderlich sind oder zu deren Durchführung sich die Antragsteller*in gegenüber der 
Stadt Eschweiler verpflichtet hat; 

6.7 Kosten für Änderungen an Ver- und Entsorgungsleitungen; 

6.8 Maßnahmen, deren zuwendungsfähige Kosten unterhalb der Bagatellgrenze von 2.000 € liegen 
(50% Zuwendung, 50% Eigenanteil); 

6.9 Eigenleistungen. 

7 Art und Höhe der Förderung 

7.1 Die Zuwendungen werden in Form eines nicht zurückzuzahlenden Zuschusses im Rahmen der 
Anteilsfinanzierung der förderfähigen Gesamtkosten gewährt. 

7.2 Zuwendungsfähig sind maximal 50 % der als förderfähig anerkannten Kosten. Der Zuschuss 
wird zu 80 % aus Mitteln der Städtebauförderung des Bundes und des Landes NRW zuzüglich 
des städtischen Eigenanteils von 20 % gewährt.  

Die Antragsteller*in hat mindestens 50 % der Kosten zu tragen. 

7.3 Eine Förderung erfolgt nur, wenn die Zuwendung mindestens 1.000 € beträgt (siehe Bagatell-
grenze Punkt 6.8).  

7.4 Die maximale Zuwendung pro Objekt und Maßnahme beträgt 25.000 €. 

7.5 Für den Fall eines Wechsels des Eigentums an dem Grundstück ist die Rechtsnachfolger*in zu 
verpflichten, die der Eigentümer*in der Stadt gegenüber obliegenden Verpflichtungen zu über-
nehmen. 
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8 Antragstellung und Verfahren 

8.1 Antragsberechtigt sind Eigentümer*innen (natürliche oder juristische Personen) oder sonstige 
Verfügungsberechtigte sowie Mieter*innen und Nutzungsberechtigte mit schriftlichem Einver-
ständnis der Eigentümer*innen oder Verfügungsberechtigten. 

8.2 Erforderliche Unterlagen zur Antragstellung sind: 
 Fotos des Zustandes vor Beginn der Maßnahme, 
 Lageplan, Darstellung des Vorhabens, 
 Eigentümernachweis (oder Einverständniserklärung, wenn Mieter*innen tätig werden), 
 Kostenvoranschlag eines qualifizierten Fachbetriebs, bei Maßnahmen bis 5.000 € mindes-

tens zwei, über 5.000 € mindestens drei Kostenvoranschläge, 
 Ggf. erforderliche Genehmigungen und Erlaubnisse, 
 Erklärung über die voraussichtliche Dauer der Arbeiten, 

8.3 Der Antrag ist auf dem dafür vorgesehenen Formular mit den darin angegebenen Unterlagen 
bei der Stadt Eschweiler einzureichen. 

8.4 Die Stadt ist berechtigt, den Bescheid über die Bewilligung der Zuwendung zur Verwirklichung 
der beantragten Maßnahme auch mit Auflagen und Bedingungen zur Gestaltung des Gebäudes 
zu versehen. 

8.5 Die Antragsteller*in hat das Betreten des Grundstücks durch zuständige städtische Bedienstete 
bis zum Abschluss der Maßnahme jederzeit zu ermöglichen, um die geförderten Maßnahmen 
in Augenschein zu nehmen und die für die Förderung maßgeblichen Pläne, Belege und sonsti-
gen Unterlagen einzusehen. Während der Zweckbindungsfrist ist die Stadt Eschweiler berech-
tigt, nach angemessener Vorankündigungsfrist, das geförderte Projekt vor Ort zu besichtigen. 

8.6 Nach Prüfung der eingereichten Unterlagen entscheidet die Stadt Eschweiler über den Antrag. 
Die Verwaltung der Stadt Eschweiler erstellt anschließend den förmlichen Bescheid mit den 
erforderlichen Auflagen, Bedingungen und Nebenbestimmungen an die Antragsteller*in. In der 
Bewilligung sind Beginn und Ende der Maßnahme festzulegen. 

8.7 Die Antragsteller*in darf mit der Maßnahme erst nach Erhalt des schriftlichen Bescheids über 
die Bewilligung beginnen. Nach Erteilung des Bescheids dürfen Änderungen der Maßnahme 
nur mit schriftlicher Zustimmung der Stadt Eschweiler erfolgen. Eine nachträgliche Erhöhung 
der Zuwendung bei Überschreitung der veranschlagten Kosten erfolgt nicht. 

8.8 Auf Antrag kann die Stadt Eschweiler dem Beginn einer Maßnahme vor Erteilung eines Be-
scheids über die Bewilligung der Zuwendung zustimmen. Ein Anspruch auf Bewilligung einer 
Zuwendung kann hieraus jedoch nicht abgeleitet werden. 

8.9 Der Stadt Eschweiler ist innerhalb von 3 Monaten nach Durchführung der Maßnahme die Fer-
tigstellung anzuzeigen. Die Maßnahme ist von der Antragsteller*in in geeigneter Form (z. B. 
durch Fotos) zu dokumentieren.  

8.10 Nach Durchführung der Maßnahme ist von der Antragsteller*in ein Verwendungsnachweis zu 
führen, der spätestens 12 Monate nach Ausstellung des Bescheids über die Bewilligung vorzu-
legen ist. Auf Antrag kann diese Frist verlängert werden. Diesem Verwendungsnachweis sind 
alle Rechnungen, Aufmaße, Ausgabenbelege und Zahlungsnachweise beizufügen. Nach Über-
prüfung und Anerkennung der antragsgemäßen Durchführung und der Rechnungsbelege wird 
die daraus resultierende Zuwendung ausgezahlt. 

8.11 Sofern in den jeweiligen Zuwendungsbescheiden der Landesbehörde Auszahlungstermine erst 
für künftige Haushaltsjahre vorgesehen sind, erfolgen vor Eingang der Zuwendung nur Ab-
schläge in Höhe des städtischen Eigenanteils. Zwischenzahlungen nach Baufortschritt sollen 
nur geleistet werden,  
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 wenn die Maßnahme im besonderen städtebaulichen Interesse liegt,  
 wenn eine Durchführung anderenfalls nicht möglich wäre,  
 wenn die Voraussetzung des Satzes 1 nicht vorliegen und  
 wenn nachgewiesen wird, dass die Gesamtfinanzierung der Maßnahme gesichert ist. 

8.12 Sind die nachgewiesenen Kosten geringer als die in dem Bescheid über die Bewilligung der 
Zuwendung zugrunde gelegten Kosten, ist die Zuwendung durch Änderungsbescheid entspre-
chend zu reduzieren. 

8.13 Die eingereichten Abrechnungsunterlagen sind der Antragsteller*in zurückzugeben. Die Antrag-
steller*in muss sämtliche Belege 10 Jahre aufbewahren. 

8.14 Unwirksamkeit, Rücknahme und Widerruf von Bescheiden über die Bewilligung sowie die Rück-
forderung von Zuwendungen einschließlich deren Verzinsung richten sich nach dem Verwal-
tungsverfahrensgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (VwVfG) und den allgemeinen gesetz-
lichen Regelungen. Bescheide werden mit den entsprechenden Auflagen, Bedingungen und 
Nebenbestimmungen versehen. Hierbei sind neben diesen Richtlinien insbesondere auch § 44 
Landeshaushaltsordnung (LHO), die allgemeinen Verwaltungsvorschriften zu diesem Gesetz 
(VV LHO) und die Förderrichtlinien Stadterneuerung des Landes Nordrhein-Westfalen zu be-
achten. 

8.15 Im Übrigen führt die Verwaltung der Stadt Eschweiler das Verfahren nach den Regelungen der 
Förderrichtlinien Stadterneuerung des Landes Nordrhein-Westfalen bzw. eventuellen Nachfol-
geregelungen, den Bestimmungen und Nebenbestimmungen der jeweiligen Zuwendungsbe-
scheide der zuständigen Landesbehörde sowie den allgemeinen verwaltungsrechtlichen Vor-
schriften und Grundsätzen durch. 

8.16 Übergeordnete Prüfinstanzen behalten sich das abschließende Prüfungsrecht vor. In diesem 
Fall muss durch die Antragstellerin/den Antragsteller Akteneinsicht gewährt werden und die Er-
teilung von Auskünften als auch eine Ortsbesichtigung innerhalb der Zweckbindungsfrist sicher-
gestellt werden. 

9 Zweckbindung, Zweckbindungsfrist 

9.1 Mit der Gewährung der Zuwendung entsteht eine Zweckbindung, d. h., die baulichen Maßnah-
men dürfen nicht anderen Zwecken als den o. g. Zielen dienen. Sie sind mindestens für die 
Dauer der Zweckbindung im geförderten Zustand instand zu halten. Die geförderten Maßnah-
men dürfen nicht ohne Genehmigung der Stadt Eschweiler abgerissen oder entfernt werden. 

9.2 Die Zweckbindungsfrist beträgt 10 Jahre (ab Vorlage des Verwendungsnachweises bei der 
Stadt Eschweiler). 

10 Widerruf und Rücknahme des Bewilligungsbescheids 

10.1 Im Falle eines Verstoßes gegen diese Richtlinie oder falscher Angaben im Zuwendungsantrag 
kann der Bescheid über die Bewilligung der Zuwendung – auch nach Auszahlung der Zuwen-
dung – widerrufen bzw. zurückgenommen werden. Dies gilt insbesondere bei Verstößen gegen 
die Zweckbindungsfrist (anteilige Rückforderung nach Jahren der Restzweckbindung). 
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10.2 Zu Unrecht ausgezahlte Zuwendungen werden mit dem Widerruf oder der Rücknahme des Be-
scheids über die Bewilligung der Zuwendung zur Rückzahlung fällig und sind vom Zeitpunkt der 
Auszahlung an mit 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verzinsen (§ 49a VwVfG 
NRW). 

11 Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt mit ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
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Anlage A zur Richtlinie Fassade und Hof 

Räumlicher Geltungsbereich Gebiet „Soziale Stadt Eschweiler-West“ 
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FTIG
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H

TLIN
IE 

STA
N

D
 30.11.2021 

R
ichtlinie der Stadt Eschw

eiler über die Vergabe von Zuw
endungen  

zur G
estaltung von privaten Fassaden, Innenhöfen und Freiflächen  

im
 Städtebauförderungsgebiet „Soziale Stadt Eschw

eiler-W
est“  

(R
ichtlinie Fassade &

 H
of) 

D
ie Stadt Eschw

eiler fördert m
it U

nterstützung des Landes N
ordrhein-W

estfalen und der 
Bundesrepublik D

eutschland M
aßnahm

en von G
rundstückseigentüm

ern, die eine 
Verbesserung der G

estaltung der Fassaden und der Begrünung und G
estaltung von pri-

vaten aber öffentlich w
irksam

en Frei- und G
artenflächen im

 Zuw
endungsgebiet Soziale 

Stadt Eschw
eiler-W

est zum
 Ziel haben. D

as Zuw
endungsgebiet ist im

 beigefügten Ü
ber-

sichtsplan (Anlage A) dargestellt. D
ie Anlage ist verbindlicher Teil der Zuw

endungsricht-
linien. 

M
it diesem

 Angebot in Kom
bination m

it einer fachlichen Beratung sollen seitens der öf-
fentlichen H

and Anreize geschaffen w
erden, bauliche und/oder gestalterische Verände-

rungen im
 Bestand vorzunehm

en, die zu einer deutlichen Aufw
ertung des Erscheinungs-

bilds des Zuw
endungsgebiets Eschw

eiler-W
est beitragen. D

ie M
aßnahm

e soll insge-
sam

t eine nachhaltige N
utzung der Im

m
obilien stützen und Leerstand sow

ie M
indernut-

zung entgegenw
irken. 

Zuw
endungszw

eck, räum
licher G

eltungsbereich und R
echtsgrundlagen 

1.1
D

ie Stadt Eschw
eiler gew

ährt m
it finanzieller U

nterstützung des Landes N
ord-

rhein-W
estfalen und der Bundesrepublik D

eutschland nach M
aßgabe dieser 

R
ichtlinie Zuw

endungen für die H
errichtung und G

estaltung von Außenw
änden 

und D
ächern sow

ie für die Entsiegelung, Begrünung, H
errichtung und G

estaltung 
von öffentlich w

irksam
en Innenhöfen und Freiflächen auf privaten G

rundstücken 
im

 G
eltungsbereich des förm

lich festgelegten Städtebauförderungsgebiets „Sozi-
ale Stadt Eschw

eiler-W
est“ (Anlage A).  

Ü
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D
 18.05.2022 

R
ichtlinie der Stadt Eschw

eiler über die Vergabe von Zuw
endungen  

zur G
estaltung von privaten Fassaden, Innenhöfen und Freiflächen  

im
 Städtebauförderungsgebiet „Soziale Stadt Eschw

eiler-W
est“ 

(R
ichtlinie Fassade &

 H
of) 

D
ie Stadt Eschw

eiler fördert m
it U

nterstützung des Landes N
ordrhein-W

estfalen und der 
Bundesrepublik D

eutschland M
aßnahm

en, die eine Verbesserung der G
estaltung der 

Fassaden und der Begrünung und G
estaltung von privaten aber öffentlich w

irksam
en 

Frei- und G
artenflächen im

 Zuw
endungsgebiet Soziale Stadt Eschw

eiler-W
est zum

 Ziel 
haben. D

as Zuw
endungsgebiet ist im

 beigefügten Ü
bersichtsplan (Anlage A) dargestellt. 

D
ie Anlage ist verbindlicher Teil der Zuw

endungsrichtlinie. 
 M

it diesem
 Angebot in Kom

bination m
it einer fachlichen Beratung sollen seitens der öf-

fentlichen H
and Anreize geschaffen w

erden, bauliche und/oder gestalterische Verände-
rungen im

 Bestand vorzunehm
en, die zu einer deutlichen Aufw

ertung des Erscheinungs-
bilds des Zuw

endungsgebiets Eschw
eiler-W

est beitragen. D
ie M

aßnahm
e soll insge-

sam
t eine nachhaltige N

utzung der Im
m

obilien stützen und Leerstand sow
ie M

indernut-
zung entgegenw

irken. 

1.
Zuw

endungszw
eck, räum

licher G
eltungsbereich und R

echtsgrundlagen 

1.1
D

ie Stadt Eschw
eiler gew

ährt m
it finanzieller U

nterstützung des Landes N
ord-

rhein-W
estfalen und der Bundesrepublik D

eutschland nach M
aßgabe dieser R

icht-
linie Zuw

endungen für die H
errichtung und G

estaltung von Außenw
änden und D

ä-
chern sow

ie für die Entsiegelung, Begrünung, H
errichtung und G

estaltung von öf-
fentlich w

irksam
en Innenhöfen und Freiflächen auf privaten G

rundstücken im
 G

el-
tungsbereich 

des 
förm

lich 
festgelegten 

Städtebauförderungsgebiets 
„Soziale 

Stadt Eschw
eiler-W

est“ (Anlage A). 

Anlage 2 

1.2
Zuw

endungen w
erden nach M

aßgabe der R
ichtlinien über die G

ew
ährung von 

Zuw
endungen zur Förderung von M

aßnahm
en zur Stadtentw

icklung und Stadter-
neuerung des Landes N

R
W

 vom
 22.10.2008 (Förderrichtlinien Stadterneuerung 

2008), der jew
eiligen Zuw

endungsbescheide der Bezirksregierung Köln, den Ver-
w

altungsvorschriften zu § 44 der Landeshaushaltsordnung i. V. m
. N

r. 12 VV LH
O

 
und den R

ichtlinien zur Anteilsfinanzierung gew
ährt. 

1.3
Ein R

echtsanspruch auf die G
ew

ährung der Zuw
endungen besteht nicht. Ü

ber die 
Zuw

endungsanträge entscheidet die Stadt Eschw
eiler nach pflichtgem

äßem
 Er-

m
essen im

 R
ahm

en der verfügbaren H
aushaltsm

ittel sow
ie der ihr vom

 Land be-
w

illigten Zuw
endungen und insofern, dass die G

esam
tfinanzierung durch den/die 

Antragsteller/in nachgew
iesen ist. 

1.4
D

er Förderzeitraum
 erstreckt sich vom

 Tage der Bekanntm
achung der R

ichtlinie 
bis hin zum

 Auslaufen des Förderzeitraum
s (zurzeit 31. D

ezem
ber 2027). 

2 
B

egünstigter Personenkreis/A
ntragsberechtigte 

2.1
Begünstigt bzw

. antragsberechtigt sind natürliche und juristische Personen als Ei-
gentüm

er oder sonstige Verfügungsberechtigte. 

2.2
M

ieter sind begünstigt bzw
. antragsberechtigt, w

enn sie die schriftliche Zustim
-

m
ung des Eigentüm

ers oder des sonstigen Verfügungsberechtigten vorlegen, 
dass der hergestellte bauliche Zustand für einen Zeitraum

 von m
indestens 10 Jah-

ren ab Vorlage des Verw
endungsnachw

eises bei der Stadt Eschw
eiler erhalten 

bleibt und der Antragsteller nicht verpflichtet w
ird, den ursprünglichen Zustand 

nach Auszug w
iederherzustellen. 

3 
Fördervoraussetzungen 

3.1
M

aßnahm
en können nur gefördert w

erden, w
enn das G

rundstück innerhalb des 
G

eltungsbereichs (Städtebauförderungsgebiet „Soziale Stadt Eschw
eiler-W

est“) 
liegt und die M

aßnahm
e dem

 öffentlichen R
aum

 zugew
andt ist. In Ausnahm

efällen 
können M

aßnahm
en gefördert w

erden, die nicht direkt dem
 öffentlichen R

aum
 zu-

gew
andt, jedoch außenw

irksam
 sind (Innenhöfe und Freiflächen). 

1.2 
Zuw

endungen w
erden nach M

aßgabe der R
ichtlinien über die G

ew
ährung von 

Zuw
endungen zur Förderung von M

aßnahm
en zur Stadtentw

icklung und Stadter-
neuerung des Landes N

R
W

 vom
 22.10.2008 (Förderrichtlinien Stadterneuerung 

2008), der jew
eiligen Zuw

endungsbescheide der Bezirksregierung Köln, den Ver-
w

altungsvorschriften zu § 44 der Landeshaushaltsordnung i. V. m
. N

r. 12 VV LH
O

 
und den R

ichtlinien zur Anteilsfinanzierung gew
ährt. 

1.3
Ein R

echtsanspruch auf die G
ew

ährung der Zuw
endungen besteht nicht. Ü

ber die 
Zuw

endungsanträge entscheidet die Stadt Eschw
eiler nach pflichtgem

äßem
 Er-

m
essen im

 R
ahm

en der verfügbaren H
aushaltsm

ittel sow
ie der ihr vom

 Land be-
w

illigten Zuw
endungen und insofern, dass die G

esam
tfinanzierung durch die An-

tragsteller*in nachgew
iesen ist. 

1.4
D

er Förderzeitraum
 erstreckt sich vom

 Tage der Bekanntm
achung der R

ichtlinie 
bis hin zum

 Auslaufen des Förderzeitraum
s (zurzeit 31. D

ezem
ber 2027). 

2
B

egünstigter Personenkreis/A
ntragsberechtigte 

2.1
Begünstigt bzw

. antragsberechtigt sind natürliche und juristische Personen als Ei-
gentüm

er*in oder sonstige Verfügungsberechtigte. 

2.2
M

ieter*innen sind begünstigt bzw
. antragsberechtigt, w

enn sie die schriftliche Zu-
stim

m
ung der Eigentüm

er*in oder der sonstigen Verfügungsberechtigten vorle-
gen, dass der hergestellte bauliche Zustand für einen Zeitraum

 von m
indestens 10 

Jahren ab Vorlage des Verw
endungsnachw

eises bei der Stadt Eschw
eiler erhal-

ten bleibt und die Antragsteller*in nicht verpflichtet w
ird, den ursprünglichen Zu-

stand nach Auszug w
iederherzustellen. 

3
Fördervoraussetzungen 

3.1 
M

aßnahm
en können nur gefördert w

erden, w
enn das G

rundstück innerhalb des 
G

eltungsbereichs (Städtebauförderungsgebiet „Soziale Stadt Eschw
eiler-W

est“) 
liegt und die M

aßnahm
e dem

 öffentlichen R
aum

 zugew
andt ist. In Ausnahm

efällen 
können M

aßnahm
en gefördert w

erden, die nicht direkt dem
 öffentlichen R

aum
 zu-

gew
andt, jedoch außenw

irksam
 sind (Innenhöfe und Freiflächen). 



3.2
D

ie M
aßnahm

en m
üssen zu einer w

esentlichen und nachhaltigen Verbesserung 
des Stadtbildes sow

ie des G
ew

erbe-, G
eschäfts- oder W

ohnstandortes führen 
und den W

ohn- und Freizeitw
ert deutlich und anhaltend verbessern.  

Sie m
üssen bezüglich der Lage und des Zustandes der G

ebäude sinnvoll und 
w

irtschaftlich vertretbar sein. Von der Förderung sind N
eubauten und M

aßnah-
m

en, die nur der Instandhaltung dienen, ausgeschlossen. 

3.3
Zuw

endungen w
erden nur gew

ährt, w
enn m

it der beantragten M
aßnahm

e noch 
nicht begonnen w

urde. 

3.4
D

ie M
aßnahm

en m
üssen allen öffentlichen und privatrechtlichen Vorschriften und 

R
egelungen entsprechen. 

3.5
Eine geförderte G

estaltung von privaten Innenhöfen und Freiflächen m
uss der Ö

f-
fentlichkeit dienen. Zum

indest m
uss die Zugänglichkeit für alle Personen des G

e-
bäudes bzw

. der W
ohnanlage, zu der der Innenhof oder die Freiflächen gehören, 

sichergestellt sein und die M
aßnahm

e m
uss öffentlich w

irksam
 sein. M

ieter sind 
bei der Planung angem

essen zu beteiligen.  

3.6
D

ie M
aßnahm

en dienen der dauerhaften Verbesserung der W
ohn-, Arbeits- 

und/oder Freizeitverhältnisse im
 Städtebauförderungsgebiet „Soziale Stadt  

Eschw
eiler-W

est“. 

3.7
D

ie G
esam

tfinanzierung der M
aßnahm

e m
uss nachw

eislich gew
ährleistet sein. 

3.8
D

ie als förderfähig anerkannten G
esam

tkosten (einschließlich des Eigenanteils) 
w

erden w
eder direkt noch indirekt auf die M

ieter um
gelegt. 

4 
G

egenstand der Förderung 

4.1 
G

egenstand der Förderung sind die H
errichtung und G

estaltung von Außenw
än-

den und D
ächern sow

ie die Entsiegelung, Begrünung, H
errichtung und G

estal-
tung von Innenhöfen und Freiflächen auf grundsätzlich privaten G

rundstücken im
 

Städtebauförderungsgebiets „Soziale Stadt Eschw
eiler-W

est“. 
 

 

3.2 
D

ie M
aßnahm

en m
üssen zu einer w

esentlichen und nachhaltigen Verbesserung 
des Stadtbildes sow

ie des G
ew

erbe-, G
eschäfts- oder W

ohnstandortes führen und 
den W

ohn- und Freizeitw
ert deutlich und anhaltend verbessern.  

Sie m
üssen bezüglich der Lage und des Zustandes der G

ebäude sinnvoll und w
irt-

schaftlich vertretbar sein. Von der Förderung sind N
eubauten und M

aßnahm
en, 

die nur der Instandhaltung dienen, ausgeschlossen. 

3.3
Zuw

endungen w
erden nur gew

ährt, w
enn m

it der beantragten M
aßnahm

e noch 
nicht begonnen w

urde. 

3.4
D

ie M
aßnahm

en m
üssen allen öffentlichen und privatrechtlichen Vorschriften und 

R
egelungen entsprechen. 

3.5
Eine geförderte G

estaltung von privaten Innenhöfen und Freiflächen m
uss der Ö

f-
fentlichkeit dienen. Zum

indest m
uss die Zugänglichkeit für alle Personen des G

e-
bäudes bzw

. der W
ohnanlage, zu der der Innenhof oder die Freiflächen gehören, 

sichergestellt sein und die M
aßnahm

e m
uss öffentlich w

irksam
 sein. M

ieter*innen 
sind bei der Planung angem

essen zu beteiligen.  

3.6
D

ie M
aßnahm

en dienen der dauerhaften Verbesserung der W
ohn-, Arbeits- 

und/oder Freizeitverhältnisse im
 Städtebauförderungsgebiet „Soziale Stadt  

Eschw
eiler-W

est“. 

3.7
D

ie G
esam

tfinanzierung der M
aßnahm

e m
uss nachw

eislich gew
ährleistet sein. 

3.8
D

ie als förderfähig anerkannten G
esam

tkosten (einschließlich des Eigenanteils) 
w

erden w
eder direkt noch indirekt auf die M

ieter*innen um
gelegt. 

4.
G

egenstand der Förderung 

G
egenstand der Förderung sind die H

errichtung und G
estaltung von Außenw

än-
den und die B

egrünung von D
ächern sow

ie die Entsiegelung, Begrünung, H
er-

richtung und G
estaltung von Innenhöfen und Freiflächen auf grundsätzlich priva-

ten G
rundstücken im

 Städtebauförderungsgebiet „Soziale Stadt Eschw
eiler-W

est“. 

 

Zuw
endungsfähig sind folgende M

aßnahm
en: 

4.2 
R

enovierung und R
estaurierung der Fassaden sow

ie die dazu erforderlichen Vor-
arbeiten, insbesondere das R

einigen, Verputzen und Streichen, der R
ückbau von 

Fassadenverkleidungen und die W
iederherstellung ursprünglicher Putz- und 

Fenstergliederungen, R
eparatur und Erneuerung von Stuck- und Fassadenorna-

m
enten; 

4.3 
Künstlerische G

estaltung von Fassaden sow
ie die dazu erforderlichen Vorarbei-

ten; 

4.4 
Schaffung von öffentlich w

irksam
en Frei- und G

artenflächen nach der Entsiege-
lung vorm

als befestigter Flächen, zuw
endungsfähig sind hier insbesondere  


R

eaktivierung des Bodens zur gärtnerischen N
utzung,  


G

ärtnerische Anlage und G
estaltung der Freiflächen, 


Aufw

endungen für die Bereitstellung von G
artenland zur N

utzung als M
ieter-

gärten; 

4.5 
G

estaltung von Freiflächen, Abstandsflächen, (Vor-)G
ärten und Zuw

egungen, so-
fern die zugehörigen, den öffentlichen R

aum
 prägenden Fassaden im

 Zusam
m

en-
hang m

it der G
estaltung aufgew

ertet w
erden; 

4.6 
Begrünung von D

achflächen, Fassaden, M
auern und G

aragen einschließlich der 
dazu notw

endigen H
errichtung der Flächen; 

4.7 
Vorbereitende M

aßnahm
en w

ie Entrüm
pelung, Abbruch von M

auern und stören-
den G

ebäudeteilen; 

4.8 
N

ebenkosten (brutto) für eine fachlich zw
ingend erforderliche Beratung und/oder 

Betreuung (z. B. Planung, Bauleitung) durch eine anerkannte Fachkraft, jedoch 
keine Verw

altungs- und Finanzierungskosten. 

5
Förderbedingungen 

5.1
D

ie G
ew

ährung von Zuw
endungen setzt die Abstim

m
ung der M

aßnahm
en sow

ie 
eine eingehende Beratung m

it der Stadt Eschw
eiler oder m

it von ihr beauftragten 

Zuw
endungsfähig sind folgende M

aßnahm
en: 

4.1 
R

enovierung und R
estaurierung der Fassaden sow

ie die dazu erforderlichen Vor-
arbeiten, insbesondere das R

einigen, Verputzen und Streichen, der R
ückbau von 

Fassadenverkleidungen und die W
iederherstellung ursprünglicher Putz- und 

Fenstergliederungen, R
eparatur und Erneuerung von Stuck- und Fassadenorna-

m
enten; 

4.2 
Künstlerische G

estaltung von Fassaden sow
ie die dazu erforderlichen Vorarbei-

ten; 

4.3 
Schaffung von öffentlich w

irksam
en Frei- und G

artenflächen nach der Entsiege-
lung vorm

als befestigter Flächen, zuw
endungsfähig sind hier insbesondere  


R

eaktivierung des Bodens zur gärtnerischen N
utzung,  


G

ärtnerische Anlage und G
estaltung der Freiflächen, 


Aufw

endungen für die Bereitstellung von G
artenland zur N

utzung als M
ieter-

gärten; 

4.4 
G

estaltung von Freiflächen, Abstandsflächen, (Vor-)G
ärten und Zuw

egungen, so-
fern die zugehörigen, den öffentlichen R

aum
 prägenden Fassaden im

 Zusam
m

en-
hang m

it der G
estaltung aufgew

ertet w
erden; 

4.5 
Begrünung von D

achflächen, Fassaden, M
auern und G

aragen einschließlich der 
dazu notw

endigen H
errichtung der Flächen; 

4.6 
Vorbereitende M

aßnahm
en w

ie Entrüm
pelung, Abbruch von M

auern und stören-
den G

ebäudeteilen; 

4.7 
N

ebenkosten (brutto) für eine fachlich zw
ingend erforderliche Beratung und/oder 

Betreuung (z. B. Planung, Bauleitung) durch eine anerkannte Fachkraft, jedoch 
keine Verw

altungs- und Finanzierungskosten. 

5.
Förderbedingungen 

5.1
D

ie G
ew

ährung von Zuw
endungen setzt die Abstim

m
ung der M

aßnahm
en sow

ie 
eine eingehende Beratung m

it der Stadt Eschw
eiler oder m

it von ihr beauftragten 



Planern voraus. In dieser Abstim
m

ung w
erden die G

estaltungsziele erarbeitet so-
w

ie die bautechnischen Erfordernisse geklärt. 

5.2
Ein O

bjekt w
ird nur einm

al gefördert. 

5.3
Aufgrund rechtlicher Bestim

m
ungen erforderliche G

enehm
igungen sind vor Bew

il-
ligung der Zuw

endung einzuholen. D
er Bescheid über die Bew

illigung der Zuw
en-

dung ersetzt nicht die nach anderen Vorschriften erforderlichen behördlichen G
e-

nehm
igungen oder Zustim

m
ungen für die M

aßnahm
en. 

5.4
D

ie G
estaltung der Fassaden m

uss eine w
esentliche Verbesserung des äußeren 

Erscheinungsbildes der baulichen Anlagen gew
ährleisten und der ursprünglichen 

architektonischen Form
ensprache des gesam

ten G
ebäudes entsprechen. Fassa-

dengestaltungen an Baudenkm
älern und in deren N

ahbereich bedürfen der 
schriftlichen Zustim

m
ung der U

nteren D
enkm

albehörde.  

5.5
Im

 Bescheid über die Bew
illigung der Zuw

endung vorgegebene Farbkonzepte 
sind einzuhalten. 

5.6
D

ie G
estaltung von Innenhöfen und Freiflächen soll auf die Bedürfnisse der Be-

w
ohner der zugehörigen oder angrenzenden G

ebäude ausgerichtet sein. Insofern 
sollen sie vor M

aßnahm
enbeginn beteiligt w

erden. 

6 
B

esondere Voraussetzungen für kom
m

unale und private W
ohnungs- und 

Im
m

obiliengesellschaften (gilt auch für sonstige juristische Personen) 

D
ie hier geltenden R

egelungen zur Zuschussbew
illigung nach Ziffer 11.2 der 

Förderrichtlinien Stadterneuerung 2008 sind auf dauerhaft unrentierliche 
städtebauliche Investitionen in den G

ebäudebestand ausgerichtet. Es be-
steht nach den Vorgaben des Landes N

ordrhein-W
estfalen bei dem

 Perso-
nenkreis der kom

m
unalen und privaten W

ohnungs- und Im
m

obiliengesell-
schaften im

 konkreten Einzelfall ein erhöhter Prüf- und Testieraufw
and. A

us 
diesem

 G
runde ist die Vorlage einer D

iscounted-C
ash-Flow

-B
erechnung 

(D
C

F-B
erechnung) über 30 Jahre erforderlich. D

ie B
erechnung ist von einem

 
geprüften W

irtschaftsprüfer aufzustellen. U
m

 einen Förderzugang zu erhal-
ten, m

uss die B
erechnung negativ oder ausgeglichen abschließen. D

asselbe 
gilt für sonstige juristische Personen. 

Planer*innen voraus. In dieser Abstim
m

ung w
erden die G

estaltungsziele erarbei-
tet sow

ie die bautechnischen Erfordernisse geklärt. 

5.2
Ein O

bjekt w
ird nur einm

al gefördert. 

5.3
Aufgrund rechtlicher Bestim

m
ungen erforderliche G

enehm
igungen sind vor Bew

il-
ligung der Zuw

endung einzuholen. D
er Bescheid über die Bew

illigung der Zuw
en-

dung ersetzt nicht die nach anderen Vorschriften erforderlichen behördlichen G
e-

nehm
igungen oder Zustim

m
ungen für die M

aßnahm
en. 

5.4
D

ie G
estaltung der Fassaden m

uss eine w
esentliche Verbesserung des äußeren 

Erscheinungsbildes der baulichen Anlagen gew
ährleisten und der ursprünglichen 

architektonischen Form
ensprache des gesam

ten G
ebäudes entsprechen. Fassa-

dengestaltungen an Baudenkm
älern und in deren N

ahbereich bedürfen der 
schriftlichen Zustim

m
ung der U

nteren D
enkm

albehörde.  

5.5
Im

 Bescheid über die Bew
illigung der Zuw

endung vorgegebene Farbkonzepte 
sind einzuhalten. 

5.6
D

ie G
estaltung von Innenhöfen und Freiflächen soll auf die Bedürfnisse der Be-

w
ohner*innen der zugehörigen oder angrenzenden G

ebäude ausgerichtet sein. 
Insofern sollen sie vor M

aßnahm
enbeginn beteiligt w

erden. 

           

7 
Förderausschluss 

Von der Förderung ausgeschlossen sind: 

7.1 
M

aßnahm
en, die ohne schriftliche Zustim

m
ung der Stadt Eschw

eiler vor Bew
illi-

gung der Zuw
endung begonnen w

urden. Als Beginn ist bereits der Abschluss ei-
nes Leistungs- oder Lieferungsvertrages zu w

erten. Planungsleistungen sind hier-
von ausgenom

m
en; 

7.2 
M

aßnahm
en, die der energetischen Ertüchtigung dienen (z. B. D

äm
m

ung der Fas-
saden, Austausch von Fenstern), für die eine Förderung aus anderen Program

-
m

en in Anspruch genom
m

en w
erden kann; 

7.3 
M

aßnahm
en auf G

rundstücken m
it G

ebäuden, die M
issstände oder M

ängel im
 

Sinne des § 177 Abs. 2 und 3 BauG
B aufw

eisen, die nicht durch Instandsetzung 
und M

odernisierung behoben w
erden; 

7.4 
G

estaltungen oder N
utzungen, die den Festsetzungen eines rechtsverbindlichen 

Bebauungsplanes oder anderen Vorschriften (öffentlich-rechtlich, nachbarrecht-
lich) w

idersprechen oder durch eine Veränderungssperre erfasst w
erden und eine 

Ausnahm
e hiervon nicht zugelassen w

ird; 

7.5 
M

aßnahm
en, die den Belangen des D

enkm
alschutzes entgegenstehen; 

7.6 
M

aßnahm
en, die auf G

rund öffentlich-rechtlicher Vorschriften oder baurechtlicher 
Auflagen ohnehin erforderlich sind oder zu deren D

urchführung sich der Antrag-
steller gegenüber der Stadt Eschw

eiler verpflichtet hat; 

7.7 
Kosten für Änderungen an Ver- und Entsorgungsleitungen; 

7.8 
M

aßnahm
en, deren zuw

endungsfähige Kosten unterhalb der Bagatellgrenze von 
2.000 € liegen (50%

 Zuw
endung, 50%

 Eigenanteil); 

7.9 
Eigenleistungen. 

8 
A

rt und H
öhe der Förderung 

8.1 
D

ie Zuw
endungen w

erden in Form
 eines nicht zurückzuzahlenden Zuschusses im

 
R

ahm
en der Anteilsfinanzierung der förderfähigen G

esam
tkosten gew

ährt. 

6 
Förderausschluss 

Von der Förderung ausgeschlossen sind: 

6.1 
M

aßnahm
en, die ohne schriftliche Zustim

m
ung der Stadt Eschw

eiler vor Bew
illi-

gung der Zuw
endung begonnen w

urden. Als Beginn ist bereits der Abschluss ei-
nes Leistungs- oder Lieferungsvertrages zu w

erten. Planungsleistungen sind hier-
von ausgenom

m
en; 

6.2 
M

aßnahm
en, die der energetischen Ertüchtigung dienen (z. B. D

äm
m

ung der Fas-
saden, Austausch von Fenstern), für die eine Förderung aus anderen Program

m
en 

in Anspruch genom
m

en w
erden kann; 

6.3 
M

aßnahm
en auf G

rundstücken m
it G

ebäuden, die M
issstände oder M

ängel im
 

Sinne des § 177 Abs. 2 und 3 BauG
B aufw

eisen, die nicht durch Instandsetzung 
und M

odernisierung behoben w
erden; 

6.4 
G

estaltungen oder N
utzungen, die den Festsetzungen eines rechtsverbindlichen 

Bebauungsplanes oder anderen Vorschriften (öffentlich-rechtlich, nachbarrecht-
lich) w

idersprechen oder durch eine Veränderungssperre erfasst w
erden und eine 

Ausnahm
e hiervon nicht zugelassen w

ird; 

6.5 
M

aßnahm
en, die den Belangen des D

enkm
alschutzes entgegenstehen; 

6.6 
M

aßnahm
en, die aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften oder baurechtlicher 

Auflagen ohnehin erforderlich sind oder zu deren D
urchführung sich die Antrag-

steller*in gegenüber der Stadt Eschw
eiler verpflichtet hat; 

6.7 
Kosten für Änderungen an Ver- und Entsorgungsleitungen; 

6.8 
M

aßnahm
en, deren zuw

endungsfähige Kosten unterhalb der Bagatellgrenze von 
2.000 € liegen (50%

 Zuw
endung, 50%

 Eigenanteil); 

6.9 
Eigenleistungen. 

7 
A

rt und H
öhe der Förderung 

7.1 
D

ie Zuw
endungen w

erden in Form
 eines nicht zurückzuzahlenden Zuschusses im

 
R

ahm
en der Anteilsfinanzierung der förderfähigen G

esam
tkosten gew

ährt. 



8.2 
Zuw

endungsfähig sind m
axim

al 50 %
 der als förderfähig anerkannten Kosten. D

er 
Zuschuss w

ird zu 80 %
 aus M

itteln der Städtebauförderung des Bundes und des 
Landes N

R
W

 zuzüglich des städtischen Eigenanteils von 20 %
 gew

ährt.  

D
er Antragsteller hat m

indestens 50 %
 der Kosten zu tragen. 

8.3 
Eine Förderung erfolgt nur, w

enn die Zuw
endung m

indestens 1.000 € beträgt 
(siehe Bagatellgrenze Punkt 7.8).  

8.4 
D

ie m
axim

ale Zuw
endung pro O

bjekt und M
aßnahm

e beträgt 25.000 €. 

8.5 
Für den Fall eines W

echsels des Eigentum
s an dem

 G
rundstück ist der/die 

R
echtsnachfolger/in zu verpflichten, die dem

/der Eigentüm
er/in der Stadt gegen-

über obliegenden Verpflichtungen zu übernehm
en. 

9 
A

ntragstellung und Verfahren 

9.1 
Antragsberechtigt sind Eigentüm

er (natürliche oder juristische Personen) oder 
sonstige Verfügungsberechtigte sow

ie M
ieter und N

utzungsberechtigte m
it schrift-

lichem
 Einverständnis der Eigentüm

er oder Verfügungsberechtigten. 
 

9.2 
Erforderliche U

nterlagen zur Antragstellung sind: 


Fotos des Zustandes vor Beginn der M

aßnahm
e, 


Lageplan, D

arstellung des Vorhabens, 


Eigentüm
ernachw

eis (oder Einverständniserklärung, w
enn ein M

ieter tätig 
w

ird), 


Schriftliche B
estätigung, dass m

it der M
aßnahm

e noch nicht begonnen 
w

urde, 


Kostenvoranschlag eines qualifizierten Fachbetriebs, bei M
aßnahm

en bis 
5.000 € m

indestens zw
ei, über 5.000 € m

indestens drei Kostenvoranschläge, 


Erklärung, dass die G
esam

tfinanzierung der M
aßnahm

e gesichert ist, 


B
erechnung der zu fördernden Fläche (nach Zeichnung und A

ufm
aß), 


G

gf. erforderliche G
enehm

igungen und Erlaubnisse, 


Erklärung über die voraussichtliche D
auer der Arbeiten, 


bei kom

m
unalen oder privaten W

ohnungs- und Im
m

obiliengesellschaf-
ten sow

ie sonstigen juristischen Personen ist eine D
C

F B
erechnung not-

w
endig. 

7.2 
Zuw

endungsfähig sind m
axim

al 50 %
 der als förderfähig anerkannten Kosten. D

er 
Zuschuss w

ird zu 80 %
 aus M

itteln der Städtebauförderung des Bundes und des 
Landes N

R
W

 zuzüglich des städtischen Eigenanteils von 20 %
 gew

ährt.  

D
ie Antragsteller*in hat m

indestens 50 %
 der Kosten zu tragen. 

7.3 
Eine Förderung erfolgt nur, w

enn die Zuw
endung m

indestens 1.000 € beträgt 
(siehe Bagatellgrenze Punkt 6.8).  

7.4 
D

ie m
axim

ale Zuw
endung pro O

bjekt und M
aßnahm

e beträgt 25.000 €. 

7.5 
Für den Fall eines W

echsels des Eigentum
s an dem

 G
rundstück ist die R

echts-
nachfolger*in zu verpflichten, die der Eigentüm

er*in der Stadt gegenüber oblie-
genden Verpflichtungen zu übernehm

en. 

8 
A

ntragstellung und Verfahren 

8.1 
Antragsberechtigt sind Eigentüm

er*innen (natürliche oder juristische Personen) 
oder sonstige Verfügungsberechtigte sow

ie M
ieter*innen und N

utzungsberech-
tigte m

it schriftlichem
 Einverständnis der Eigentüm

er*innen oder Verfügungsbe-
rechtigten. 

8.2 
Erforderliche U

nterlagen zur Antragstellung sind: 


Fotos des Zustandes vor Beginn der M

aßnahm
e, 


Lageplan, D

arstellung des Vorhabens, 


Eigentüm
ernachw

eis (oder Einverständniserklärung, w
enn M

ieter*innen tätig 
w

erden), 
  


Kostenvoranschlag eines qualifizierten Fachbetriebs, bei M

aßnahm
en bis 

5.000 € m
indestens zw

ei, über 5.000 € m
indestens drei Kostenvoranschläge, 

  


G
gf. erforderliche G

enehm
igungen und Erlaubnisse, 


Erklärung über die voraussichtliche D

auer der Arbeiten, 
   

9.3 
B

ei der Flächenberechnung an A
ußenw

änden und Dächern w
erden die Sei-

tenflächen von B
auteilen (z. B

. von G
esim

sen, D
achvorsprüngen, B

lum
en-

fenstern, G
auben, K

am
inen, H

auseingangstreppen und deren Ü
berdachun-

gen, Vorbauten, Treppen- und B
alkongeländern usw

.) nur berücksichtigt, 
w

enn sie m
ehr als 1,0 m

 vor die A
ußenw

and bzw
. vor das Dach hervortreten. 

G
leiches gilt für hinter die A

ußenw
and bzw

. hinter das D
ach zurücktretende 

B
auteile (z. B. Laibungen, Eingänge, Loggien, D

acheinschnitte usw
.). B

ei der 
Flächenberechnung im

 G
elände bleiben H

öhenunterschiede außer B
etracht. 

9.4 
D

er Antrag ist in doppelter A
usfertigung auf dem

 dafür vorgesehenen Form
ular 

m
it den darin angegebenen U

nterlagen bei der Stadt Eschw
eiler einzureichen. 

9.5 
D

ie Stadt ist berechtigt, den Bescheid über die Bew
illigung der Zuw

endung zur 
Verw

irklichung der beantragten M
aßnahm

e auch m
it Auflagen und Bedingungen 

zur G
estaltung des G

ebäudes zu versehen. 

9.6 
D

ie A
ntragstellerin/D

er Antragsteller hat das Betreten des G
rundstücks durch 

zuständige städtische Bedienstete bis zum
 Abschluss der M

aßnahm
e jederzeit zu 

erm
öglichen, um

 die geförderten M
aßnahm

en in Augenschein zu nehm
en und die 

für die Förderung m
aßgeblichen Pläne, Belege und sonstigen U

nterlagen einzu-
sehen. W

ährend der Zw
eckbindungsfrist ist die Stadt Eschw

eiler berechtigt, nach 
angem

essener Vorankündigungsfrist, das geförderte Projekt vor O
rt zu besichti-

gen. 

9.7 
N

ach Prüfung der eingereichten U
nterlagen entscheidet die Stadt Eschw

eiler über 
den Antrag. D

ie Verw
altung der Stadt Eschw

eiler erstellt anschließend den förm
-

lichen Bescheid m
it den erforderlichen Auflagen, Bedingungen und N

ebenbestim
-

m
ungen an den Zuw

endungsem
pfänger. In der Bew

illigung sind Beginn und 
Ende der M

aßnahm
e festzulegen. 

9.8 
Der Antragsteller darf m

it der M
aßnahm

e erst nach Erhalt des schriftlichen Be-
scheids über die Bew

illigung beginnen. N
ach Erteilung des Bescheids dürfen Än-

derungen der M
aßnahm

e nur m
it schriftlicher Zustim

m
ung der Stadt Eschw

eiler 
erfolgen. Eine nachträgliche Erhöhung der Zuw

endung bei Ü
berschreitung der 

veranschlagten Kosten erfolgt nicht. 

9.9 
Auf Antrag kann die Stadt Eschw

eiler dem
 Beginn einer M

aßnahm
e vor Erteilung 

eines Bescheids über die Bew
illigung der Zuw

endung zustim
m

en. Ein Anspruch 
auf Bew

illigung einer Zuw
endung kann hieraus jedoch nicht abgeleitet w

erden. 

          

8.3 
D

er Antrag ist auf dem
 dafür vorgesehenen Form

ular m
it den darin angegebenen 

U
nterlagen bei der Stadt Eschw

eiler einzureichen. 

8.4 
D

ie Stadt ist berechtigt, den Bescheid über die Bew
illigung der Zuw

endung zur 
Verw

irklichung der beantragten M
aßnahm

e auch m
it Auflagen und Bedingungen 

zur G
estaltung des G

ebäudes zu versehen. 

8.5 
D

ie Antragsteller*in hat das Betreten des G
rundstücks durch zuständige städti-

sche Bedienstete bis zum
 Abschluss der M

aßnahm
e jederzeit zu erm

öglichen, um
 

die geförderten M
aßnahm

en in Augenschein zu nehm
en und die für die Förderung 

m
aßgeblichen Pläne, Belege und sonstigen U

nterlagen einzusehen. W
ährend der 

Zw
eckbindungsfrist ist die Stadt Eschw

eiler berechtigt, nach angem
essener Vor-

ankündigungsfrist, das geförderte Projekt vor O
rt zu besichtigen. 

 

8.6 
N

ach Prüfung der eingereichten U
nterlagen entscheidet die Stadt Eschw

eiler über 
den Antrag. D

ie Verw
altung der Stadt Eschw

eiler erstellt anschließend den förm
-

lichen Bescheid m
it den erforderlichen Auflagen, Bedingungen und N

ebenbestim
-

m
ungen an die A

ntragsteller*in. In der Bew
illigung sind Beginn und Ende der 

M
aßnahm

e festzulegen. 

8.7 
D

ie Antragsteller*in darf m
it der M

aßnahm
e erst nach Erhalt des schriftlichen Be-

scheids über die Bew
illigung beginnen. N

ach Erteilung des Bescheids dürfen Än-
derungen der M

aßnahm
e nur m

it schriftlicher Zustim
m

ung der Stadt Eschw
eiler 

erfolgen. Eine nachträgliche Erhöhung der Zuw
endung bei Ü

berschreitung der 
veranschlagten Kosten erfolgt nicht. 

8.8 
Auf Antrag kann die Stadt Eschw

eiler dem
 Beginn einer M

aßnahm
e vor Erteilung 

eines Bescheids über die Bew
illigung der Zuw

endung zustim
m

en. Ein Anspruch 
auf Bew

illigung einer Zuw
endung kann hieraus jedoch nicht abgeleitet w

erden. 



9.10 
D

er Zuw
endungsem

pfänger hat der Stadt Eschw
eiler innerhalb von 3 M

onaten 
nach D

urchführung der M
aßnahm

e die Fertigstellung anzuzeigen und sie in ge-
eigneter Form

 (z. B. durch Fotos) zu dokum
entieren.  

9.11 
N

ach D
urchführung der M

aßnahm
e ist von dem

 Zuw
endungsem

pfänger ein 
Verw

endungsnachw
eis zu führen, der spätestens 12 M

onate nach Ausstellung 
des Bescheids über die Bew

illigung in doppelter A
usführung vorzulegen ist. Auf 

Antrag kann diese Frist verlängert w
erden. D

iesem
 Verw

endungsnachw
eis sind 

alle R
echnungen, Aufm

aße, Ausgabenbelege und Zahlungsnachw
eise beizufü-

gen. N
ach Ü

berprüfung und Anerkennung der antragsgem
äßen D

urchführung und 
der R

echnungsbelege w
ird die daraus resultierende Zuw

endung ausgezahlt. 

9.12 
Sofern in den jew

eiligen Zuw
endungsbescheiden der Landesbehörde Auszah-

lungsterm
ine erst für künftige H

aushaltsjahre vorgesehen sind, erfolgen vor Ein-
gang der Zuw

endung nur Abschläge in H
öhe des städtischen Eigenanteils. Zw

i-
schenzahlungen nach Baufortschritt sollen nur geleistet w

erden, w
enn die M

aß-
nahm

e im
 besonderen städtebaulichen Interesse liegt, w

enn eine D
urchfüh-

rung anderenfalls nicht m
öglich w

äre, w
enn die Voraussetzung des Satzes 

1 nicht vorliegen und w
enn nachgew

iesen w
ird, dass die G

esam
tfinanzie-

rung der M
aßnahm

e gesichert ist. 

  9.13 
Sind die nachgew

iesenen Kosten geringer als die in dem
 Bescheid über die Be-

w
illigung der Zuw

endung zugrunde gelegten Kosten, ist die Zuw
endung durch Än-

derungsbescheid entsprechend zu reduzieren. 

9.14 
D

ie eingereichten Abrechnungsunterlagen sind dem
 Antragsteller zurückzuge-

ben. D
er Zuw

endungsem
pfänger m

uss säm
tliche Belege 10 Jahre aufbew

ah-
ren. 

9.15 
U

nw
irksam

keit, R
ücknahm

e und W
iderruf von Bescheiden über die Bew

illigung 
sow

ie die R
ückforderung von Zuw

endungen einschließlich deren Verzinsung rich-
ten sich nach dem

 Verw
altungsverfahrensgesetz des Landes N

ordrhein-W
estfa-

len (Vw
VfG

) und den allgem
einen gesetzlichen R

egelungen. Bescheide sind m
it 

den entsprechenden Auflagen, Bedingungen und N
ebenbestim

m
ungen zu verse-

hen. H
ierbei sind neben diesen R

ichtlinien insbesondere auch § 44 Landeshaus-
haltsordnung (LH

O
), die allgem

einen Verw
altungsvorschriften zu diesem

 G
esetz 

8.9 
D

er Stadt Eschw
eiler ist innerhalb von 3 M

onaten nach D
urchführung der M

aß-
nahm

e die Fertigstellung anzuzeigen. D
ie M

aßnahm
e ist von der A

ntragstel-
ler*in in geeigneter Form

 (z. B. durch Fotos) zu dokum
entieren.  

8.10 
N

ach D
urchführung der M

aßnahm
e ist von der A

ntragsteller*in ein Verw
en-

dungsnachw
eis zu führen, der spätestens 12 M

onate nach Ausstellung des Be-
scheids über die Bew

illigung vorzulegen ist. Auf Antrag kann diese Frist verlängert 
w

erden. D
iesem

 Verw
endungsnachw

eis sind alle R
echnungen, Aufm

aße, Ausga-
benbelege und Zahlungsnachw

eise beizufügen. N
ach Ü

berprüfung und Anerken-
nung der antragsgem

äßen D
urchführung und der R

echnungsbelege w
ird die dar-

aus resultierende Zuw
endung ausgezahlt. 

8.11 
Sofern in den jew

eiligen Zuw
endungsbescheiden der Landesbehörde Auszah-

lungsterm
ine erst für künftige H

aushaltsjahre vorgesehen sind, erfolgen vor Ein-
gang der Zuw

endung nur Abschläge in H
öhe des städtischen Eigenanteils. Zw

i-
schenzahlungen nach Baufortschritt sollen nur geleistet w

erden,  


w

enn die M
aßnahm

e im
 besonderen städtebaulichen Interesse liegt,  


w

enn eine D
urchführung anderenfalls nicht m

öglich w
äre,  


w

enn die Voraussetzung des Satzes 1 nicht vorliegen und  


w

enn nachgew
iesen w

ird, dass die G
esam

tfinanzierung der M
aßnahm

e 
gesichert ist. 

8.12 
Sind die nachgew

iesenen Kosten geringer als die in dem
 Bescheid über die Be-

w
illigung der Zuw

endung zugrunde gelegten Kosten, ist die Zuw
endung durch Än-

derungsbescheid entsprechend zu reduzieren. 

8.13 
D

ie eingereichten Abrechnungsunterlagen sind der Antragsteller*in zurückzuge-
ben. D

ie A
ntragsteller*in m

uss säm
tliche Belege 10 Jahre aufbew

ahren. 
 

8.14 
U

nw
irksam

keit, R
ücknahm

e und W
iderruf von Bescheiden über die Bew

illigung 
sow

ie die R
ückforderung von Zuw

endungen einschließlich deren Verzinsung rich-
ten sich nach dem

 Verw
altungsverfahrensgesetz des Landes N

ordrhein-W
estfa-

len (Vw
VfG

) und den allgem
einen gesetzlichen R

egelungen. Bescheide w
erden 

m
it den entsprechenden Auflagen, Bedingungen und N

ebenbestim
m

ungen verse-
hen. H

ierbei sind neben diesen R
ichtlinien insbesondere auch § 44 Landeshaus-

haltsordnung (LH
O

), die allgem
einen Verw

altungsvorschriften zu diesem
 G

esetz 

(VV LH
O

) und die Förderrichtlinien Stadterneuerung des Landes N
ordrhein-W

est-
falen zu beachten. 

9.16 
Im

 Ü
brigen führt die Verw

altung der Stadt Eschw
eiler das Verfahren nach den 

R
egelungen der Förderrichtlinien Stadterneuerung des Landes N

ordrhein-W
est-

falen bzw
. eventuellen N

achfolgeregelungen, den Bestim
m

ungen und N
ebenbe-

stim
m

ungen der jew
eiligen Zuw

endungsbescheide der zuständigen Landesbe-
hörde sow

ie den allgem
einen verw

altungsrechtlichen Vorschriften und G
rundsät-

zen durch. 

9.17 
Ü

bergeordnete Prüfinstanzen behalten sich das abschließende Prüfungsrecht vor. 
In diesem

 Fall m
uss durch die Antragstellerin/den Antragsteller Akteneinsicht ge-

w
ährt w

erden und die Erteilung von Auskünften als auch eine O
rtsbesichtigung 

innerhalb der Zw
eckbindungsfrist sichergestellt w

erden. 

10 
Zw

eckbindung, Zw
eckbindungsfrist 

10.1 
M

it der G
ew

ährung der Zuw
endung entsteht eine Zw

eckbindung, d. h., die bauli-
chen M

aßnahm
en dürfen nicht anderen Zw

ecken als den o. g. Zielen dienen. Sie 
sind m

indestens für die D
auer der Zw

eckbindung im
 geförderten Zustand instand 

zu halten. D
ie geförderten M

aßnahm
en dürfen nicht ohne G

enehm
igung der Stadt 

Eschw
eiler abgerissen oder entfernt w

erden. 

10.2 
D

ie Zw
eckbindungsfrist beträgt 10 Jahre (ab Vorlage des Verw

endungsnachw
ei-

ses bei der Stadt Eschw
eiler). 

11 
W

iderruf und R
ücknahm

e des B
ew

illigungsbescheids 

11.1 
Im

 Falle eines Verstoßes gegen diese R
ichtlinie oder falscher Angaben im

 Zuw
en-

dungsantrag kann der Bescheid über die Bew
illigung der Zuw

endung – auch nach 
Auszahlung der Zuw

endung – w
iderrufen bzw

. zurückgenom
m

en w
erden. D

ies 
gilt insbesondere bei Verstößen gegen die Zw

eckbindungsfrist (anteilige R
ückfor-

derung nach Jahren der R
estzw

eckbindung). 

  

(VV LH
O

) und die Förderrichtlinien Stadterneuerung des Landes N
ordrhein-W

est-
falen zu beachten. 

8.15 
Im

 Ü
brigen führt die Verw

altung der Stadt Eschw
eiler das Verfahren nach den 

R
egelungen der Förderrichtlinien Stadterneuerung des Landes N

ordrhein-W
est-

falen bzw
. eventuellen N

achfolgeregelungen, den Bestim
m

ungen und N
ebenbe-

stim
m

ungen der jew
eiligen Zuw

endungsbescheide der zuständigen Landesbe-
hörde sow

ie den allgem
einen verw

altungsrechtlichen Vorschriften und G
rundsät-

zen durch. 

8.16 
Ü

bergeordnete Prüfinstanzen behalten sich das abschließende Prüfungsrecht vor. 
In diesem

 Fall m
uss durch die Antragstellerin/den Antragsteller Akteneinsicht ge-

w
ährt w

erden und die Erteilung von Auskünften als auch eine O
rtsbesichtigung 

innerhalb der Zw
eckbindungsfrist sichergestellt w

erden. 

9
Zw

eckbindung, Zw
eckbindungsfrist 

9.1 
M

it der G
ew

ährung der Zuw
endung entsteht eine Zw

eckbindung, d. h., die bauli-
chen M

aßnahm
en dürfen nicht anderen Zw

ecken als den o. g. Zielen dienen. Sie 
sind m

indestens für die D
auer der Zw

eckbindung im
 geförderten Zustand instand 

zu halten. D
ie geförderten M

aßnahm
en dürfen nicht ohne G

enehm
igung der Stadt 

Eschw
eiler abgerissen oder entfernt w

erden. 

9.2 
D

ie Zw
eckbindungsfrist beträgt 10 Jahre (ab Vorlage des Verw

endungsnachw
ei-

ses bei der Stadt Eschw
eiler). 

10 
W

iderruf und R
ücknahm

e des B
ew

illigungsbescheids 

10.1 
Im

 Falle eines Verstoßes gegen diese R
ichtlinie oder falscher Angaben im

 Zuw
en-

dungsantrag kann der Bescheid über die Bew
illigung der Zuw

endung – auch nach 
Auszahlung der Zuw

endung – w
iderrufen bzw

. zurückgenom
m

en w
erden. D

ies gilt 
insbesondere bei Verstößen gegen die Zw

eckbindungsfrist (anteilige R
ückforde-

rung nach Jahren der R
estzw

eckbindung). 

  



11.2 
Zu U

nrecht ausgezahlte Zuw
endungen w

erden m
it dem

 W
iderruf oder der R

ück-
nahm

e des Bescheids über die Bew
illigung der Zuw

endung zur R
ückzahlung fällig 

und sind vom
 Zeitpunkt der Auszahlung an m

it 5 Prozentpunkten über dem
 Ba-

siszinssatz zu verzinsen (§ 49a Vw
VfG

 N
R

W
). 

12 
Inkrafttreten 

 
D

iese R
ichtlinie tritt m

it ihrer Bekanntm
achung in Kraft. 

10.2 
Zu U

nrecht ausgezahlte Zuw
endungen w

erden m
it dem

 W
iderruf oder der R

ück-
nahm

e des Bescheids über die Bew
illigung der Zuw

endung zur R
ückzahlung fällig 

und sind vom
 Zeitpunkt der Auszahlung an m

it 5 Prozentpunkten über dem
 Basis-

zinssatz zu verzinsen (§ 49a Vw
VfG

 N
R

W
). 

11 
Inkrafttreten 

 
D

iese R
ichtlinie tritt m

it ihrer Bekanntm
achung in Kraft. 

 

 


